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Anlage 3 

zu vorstehender Richtlinie 
Mindestanforderungen an den betrieblichen Plan der Erwirtschaftung und 

Verwendung des Gewinns und anderer finanzieller Mittel, der Bildung und 
Verwendung der Fonds sowie der Finanz- und Kreditbeziehungen

-TM -

Basis- Plan- Plan- Basis- Plan- Plan
jahr jahr jahr jahr jahr jahr

PB 2 PB 1 PB 2 PB 1

I. Ermittlung des Gewinns aus der real. Warenproduktion
Erlöse aus der industriellen Produktgebundene Abgaben
Warenproduktion/IAP
Erlöse aus der nichtindustriellen _
W arenproduktion/I AP 
Erlöse aus der real. Waren
produktion zu BP ( ) (
Produktgebundene Subventionen 
aus dem Staatshaushalt

Einnahmen

Gesamtselbstkosten der real. Wa
renproduktion
Ergebnis aus der real. Warenpro- 

) ( ) duktion

Ausgaben und Ergebnis

II. Ermittlung des einheitl. Betriebsergebnisses und seine Verwendung
Ergebnis aus 

real. Warenproduktion 
Export
Handelstätigkeit 
sonstigen produktiven Leistun
gen
nichtproduktiven Leistungen

Einheitliches Betriebsergebnis ( ) ( )

Fondsstützungen (Zuführungen 
aus dem Staatshaushalt)

Produktionsfondsabgabe (lt. Ab
schnitt VII)
Nettogewinn (
Nettogewinnabführung im Plan- 
entwürf bzw. staatliche Planauf
lage (lt. Abschnitt VII)

( ) Verwendung des Nettogewinns
für eigene Fonds (
darunter
Zuführungen zum Prämienfonds 
lt. staatl. Aufgabe 
Zuführungen zum Prämienfonds 
aus Überbietung Warenproduk
tion und Nettogewinn 
Zuführungen zum Prämienfonds 
aus Steigerung des Exportes 
Zuführungen zum Prämienfonds 
gesamt (
Zuführungen zum Leistungsfonds 

aus Steigerung der Arbeitspro
duktivität
aus Material- und Energieein
sparung
aus Qualitätsverbesserung 

Zuführungen zum Leistungsfonds 
gesamt (
Gewinnverwendung für Investi
tionen
Zuführungen zum Umlaufmittel
fonds
Beiträge freiwillige Versicherung 
Zuführungen zum Verfügungs
fonds**
Zuführungen zum Reservefonds** 
Maßnahmen zur Verbesserung der • 
Arbeite- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen***
Gemeinsame Maßnahmen im Ter
ritorium***
Sonstige Gewinnverwendung

E i n n a h m e n A u s g a b e n  (Gewinnverwen
dung)

) ( „ ) (

) ( ) (

) ( ) (

) ( ) (

)

)

)

)

* Beträge, die nach gesonderten Bestimmungen (den Beteiligten direkt zugestellt) in das einheitliche Betriebsergebnis einzubeziehen sind. 
•* gilt nur für Kombinate, Finanzierung erfolgt aus dem Gewinnfonds 

*•* Nettogewinnteile aus Uberbietung der staatlichen Aufgabe Nettogewinn
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